
25. Januar 2017

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Meckenheim, Ansprechpartnerin: Marion Lübbehüsen, Bereich  Öffentlichkeit, ( 917-297, marion.luebbehuesen@meckenheim.de

SPRECH-
STUNDEN

jeden 1. Montag 
im Monat ab 

19.30 Uhr außer 
in den Schulferien, Kamin-

zimmer des Restaurants 
„Krümmels“ an der Ten-
nishalle Anmeldung nicht 

erforderlich 

FDP

nach Verein-
barung
Kontakt:  

Hans-Erich Jonen ( 701443

UWG

nach Verein-
barung,  

Anmeldung 
bei Anita Orti von Havranek, 

( 16022

Grüne

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 

bei Dr. Brigitte  
Kuchta, ( 13567 oder 

bkuchta@online.de

SPD

nach Vereinba-
rung, Anmeldung 
bei Klaus-Jürgen 

Pusch, ( 7035282
E-Mail: pusch.bfm@web.de

BfM

Terminverein-
barung jederzeit 
beim Fraktions-

vorsitzenden Joachim  
Kühlwetter möglich,  
  ( 0179 - 6851778

CDU

Fraktionen 
Alle Fraktionen bieten re gel-
mäßige Sprechstunden an:

Bürgermeister
Bürgersprechstunde  
des Bürgermeisters
Bahnhofstraße 22, 

Raum 0.18 
Anmeldung unter ( 917 116

Nächste Sprechstunde:
13. Februar 2017, 

16.30-18 Uhr

Schadstoff-Mobil
Dienstag, 21. Februar

11-13 Uhr  
Mühlenstraße/Adolf-Kolping-

Straße (Parkplatz)
14.30-17 Uhr 

Siebengebirgsring 
(Parkplatz am Sportzentrum)

Auskünfte unter 
( (02241) 306306

Elektroklein geräte 
(RSAG)

Montag, 24. April 
10-13 Uhr Siebengebirgsring 
(Parkplatz am Sportzentrum)

15- 18 Uhr Mühlenstraße/
Adolf-Kolping-Straße  

(Parkplatz)
Auskünfte unter 
( (02241) 306306 

Ansprechpartnerin 
für unsere Familien
Hanna Esser, Familienlotsin

( 917289
E-Mail: hanna.esser@

meckenheim.de

Stadtverwaltung Meckenheim

Flüchtlings- 
koordinator der 

Stadt Meckenheim
Joachim Neienhuis-Wibel

( 917192
E-Mail: joachim.neienhuis-

wibel@meckenheim.de

Stadt Meckenheim Bürgerinformation

Öffentliche Bücherei

Adolf-Kolping-Straße 4, ( 6141
Generelle Öffnungszeiten:
Montag: 14.00 – 17.30 Uhr
Dienstag: 08.30 – 12.00 Uhr
 14.00 – 17.30 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 14.00 – 18.30 Uhr
Freitag: 14.00 – 17.30 Uhr
Samstag: 09.30 – 13.00 Uhr

Postanschrift: Postfach 1180, 53333 Meckenheim
Hausanschriften: 
- Rathaus: Bahnhofstraße 22
- Reginahof (Bürgerservicezentrum): Bahnhofstraße 25
- Baubetriebshof: Buschstraße 12
- Jugendhilfe: Im Ruhrfeld 16
Vorwahl:  (02225)
Telefon ( 917-0
Telefax:  917-100
Stadtwerke: 917-175, Bahnhofstraße 25
Internet:  www.meckenheim.de
E-Mail:   stadt.meckenheim@meckenheim.de
Notrufnummer des städtischen 
Ordnungsaußendienstes: ( (02225) 917-110
E-Mail: ordnungsamt@meckenheim.de 
Öffnungszeiten
Stadtverwaltung Meckenheim - allgemein
Montag:       07.30 – 12.30 Uhr
       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag bis Freitag:     07.30 – 12.30 Uhr
Bürgerbüro:
Montag bis Freitag:      07.30 – 12.30 Uhr
Montag:       14.00 – 18.00 Uhr
Dienstag und Donnerstag     14.00 – 15.30 Uhr 
Fachbereich Soziales:
Beratungen nur nach vorheriger Terminabsprache! 
Offene Sprechstunde
montags, dienstags und donnerstags zwischen 
       11.00 - 12.00 Uhr

Hallenfreizeitbad Meckenheim
Siebengebirgsring 6, (  917-475
Generelle Öffnungszeiten

Montag: geschlossen
Dienstag: 06.30 Uhr – 08.00 Uhr
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr 
Mittwoch: 06.30 Uhr – 08.00 Uhr
 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 
Donnerstag: 06.30 Uhr – 09.30 Uhr
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Freitag:  06.30 Uhr – 08.00 Uhr 
 14.00 Uhr – 21.00 Uhr
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr
Sonntag:  10.00 Uhr – 16.00 Uhr

Bis einschließlich Samstag, 28. Januar 2017, bleiben das Hal-
lenfreizeitbad sowie zum Teil auch die Sauna für die jährlichen 
Wartungsarbeiten geschlossen.

Sauna
Generelle Öffnungszeiten
Montag: geschlossen
Dienstag: 10.00 Uhr – 15.00 Uhr Gemischte Sauna
 15.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Mittwoch: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Damensauna
Donnerstag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Herrensauna
Freitag: 10.00 Uhr – 21.00 Uhr Gemischte Sauna
Samstag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna
Sonntag: 10.00 Uhr – 16.00 Uhr Gemischte Sauna

Die jährlichen Wartungsarbeiten im Hallenfreizeitbad, die 
bis einschließlich 28. Januar 2017 andauern, wirken sich zum 
Teil auch auf die Sauna aus. Folgende Öffnungszeiten werden 
während der Wartungsarbeiten im Hallenfreizeitbad für die 
Sauna angeboten, jeweils von 10 Uhr bis 20 Uhr am:

Mittwoch, 25.01.2017 Damensauna
Donnerstag, 26.01.2017 Herrensauna
Freitag, 27.01.2017 gemischte Sauna

Mosaik-Kulturhaus Meckenheim
Siebengebirgsring 2, ( 708 97 53

Generelle Öffnungszeiten
Kindertreff (6-13 Jahre)
Montag  15.30- 17.00 Uhr Bastelangebot
Dienstag  15.00- 18.00 Uhr  Offener Treff
Mittwoch 15.30- 17.00 Uhr Mädchentreff
Donnerstag  15.30- 17.00 Uhr Mädchensport (ab 10 J.),
Freitag   15.00- 18.00 Uhr  Offener Treff

Jugendtreff (ab 14 Jahre)
Montag und Donnerstag: 17.00- 20.00 Uhr
Donnerstag 17.00-19.00 Uhr Kraftsport (ab 16 Jahren)        
Freitag: 18.00- 21.00 Uhr

Kinder City
Im Ruhrfeld 16, ( 887 780 
Montag  15.00- 18.00 Uhr  Offener Treff
Mittwoch 15.00- 18.00 Uhr  Offener Treff
Donnerstag 15.00- 18.00 Uhr  Offener Treff 

Alle närrischen Termine auf einen Blick
Vom Kostümball bis zum Rusemondachszoch

Telefon- 
Seelsorge

( (0800) 1110111 und
( (0800) 1110222

Informationen im Internet: 
www.ts-bonn-rhein-sieg.de

Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange. Bis Aschermittwoch reiht sich ein jecker Höhe-
punkt an den nächsten. Damit die närrischen Bürgerinnen und Bürger besser planen können, geben 
wir einen Überblick über die Karnevalsveranstaltungen in Meckenheim und den Ortsteilen – auf der 

Homepage der Stadt Meckenheim unter: www.meckenheim.de.

Tagespflege für Kinder
Suchen Sie eine Tagesmutter bzw. einen Tagesvater oder wol-
len Sie selbst Tagesmutter bzw. Tagesvater werden? Cornelia 
Menzel von der Jugendhilfe der Stadt Meckenheim berät, hilft 
und begleitet bei einer Vermittlung. 
Unter ( 917294 ist Cornelia Menzel Montag und Dienstag: 8.30 
- 12.30 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Mittwoch und Donnerstag: 
8.30 - 12.30 Uhr zu erreichen.

Frau Holle hat Meckenheim einen weißen Jahresbeginn beschert. 
Da auch in den nächsten Wochen mit Schneefall und eisigen Tem-
peraturen zu rechnen ist, weist die Stadtverwaltung im Interesse 
aller Bürger auf die Straßenreinigungssatzung der Stadt Mecken-
heim hin und bittet um entsprechende Beachtung.
Die Reinigung der Gehwege ist auf die Eigentümer der angren-
zenden Grundstücke übertragen worden. Die Gehwege sind in 
einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,50 m 
Schnee freizuhalten. Bei Eis- und Schneeglätte sind die Gehwege 
sowie die Fußgängerüberwege mit zur Glättebeseitigung geeig-
neten, abstumpfenden Stoffen zu bestreuen.
In der Zeit von 7 Uhr bis 18 Uhr gefallener Schnee und entstandene 
Glätte sind nach Beendigung des Schneefalls bzw. nach dem Ent-
stehen der Glätte unverzüglich zu beseitigen. Nach 18 Uhr gefalle-
ner Schnee und entstandene Glätte sind werktags bis 7 Uhr, sonn-
tags und feiertags bis 9 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen.
Die Verwendung von Salz auf Gehwegen ist grundsätzlich nicht 
erlaubt. Bei besonderen Gefahren (z.B. bei extremen Witterungs-
verhältnissen und an besonders gefährlichen Stellen) kann Salz 
ausnahmsweise verwendet werden, wenn dies zwingend geboten 

ist und andere Möglichkeiten zur Gefahrenabwehr nicht bestehen. 
Die Salzverwendung ist dabei auf das unbedingt erforderliche Maß 
zu beschränken. Salzrückstände sind sobald als möglich zu entfer-
nen oder mit Schmelzwasser in die öffentliche Kanalisation einzu-
leiten.
An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse 
müssen die Gehwege so von Schnee freigehalten und bei Glätte 
bestreut werden, dass ein möglichst gefahrloser Zu- und Abgang 
gewährleistet ist.
Der Schnee ist so zu lagern, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr 
hierdurch nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert 
wird. Die Einläufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten 
sind von Eis und Schnee freizuhalten. Schnee und Eis von Grund-
stücken dürfen nicht auf den Gehweg und die Fahrbahn geschafft 
werden.
Diese Regelungen gelten entsprechend auch für die Straßenbe-
reiche, in denen die Winterwartung auf die Anlieger übertragen 
worden ist. Die aktuelle Straßenreinigungssatzung und eine Auf-
listung der Straßen finden Interessierte im Internet unter: www.
meckenheim.de.

Bürger sind bei Schnee und Eisglätte gefordert
Stadt Meckenheim verweist auf die Straßenreinigungssatzung

Der NATUR-KIDS-TREFF für alle naturbegeisterten Kinder zwi-
schen sechs und zwölf Jahren erfreut sich großer Beliebtheit. In 
Kooperation und unter Leitung von Dipl. Biologin & Naturerleb-
nispädagogin Silvia Johna bietet die Stadt Meckenheim, Fachbe-
reich Jugendhilfe, auch im neuen Jahr 2017 wieder regelmäßige 
Aktionen an.
Im Natur-Kids-Treff kommen die Kinder zusammen, um den Jah-
reszeiten entsprechend die Natur zu erforschen, zu experimentie-
ren, zu spielen, viel Spaß zu haben und ganz nebenbei noch inte-
ressante Dinge über Tiere, Pflanzen und die Elemente zu erfahren. 
Das Ganze wird natürlich überwiegend draußen erlebt. Wetter-
feste Kleidung und Verpflegung sind mitzubringen!
Das erste von insgesamt zehn Treffen in diesem Jahr findet am 

Freitag, 3. Februar, von 15.30 Uhr bis 18 Uhr statt und steht un-
ter dem Motto „Winter-Abenteuer - Wir entdecken die Natur im 
herrlichen Winter und machen eine große Pirsch im Winterwald.“ 
Wenn Schnee liegt, können die Kinder einen Schlitten mitbringen.
Treffpunkt ist am Waldfriedhof in Meckenheim-Merl.
Die Anmeldung erfolgt bei der Jugendpflegerin der Stadt Mecken-
heim, Hanna Esser, Tel. (02225) 917289. Die maximale Teilneh-
merzahl beträgt 20 Kinder. Die Tagesgebühr beläuft sich auf 2,50 
Euro, die bei Veranstaltungsbeginn zu entrichten ist. Informatio-
nen zum Treff können bei Silvia Johna unter (0177) 6056941 bzw. 
silvia.johna@wilde-bienen.de erfragt werden.
Weitere Termine sowie ein Anmeldeformular sind unter www.me-
ckenheim.de zu finden.

Großartiger Kinderspaß inmitten der Natur
Natur-Kids-Treff verspricht auch 2017 regelmäßige Aktionen

Amtliche Bekanntmachungen

Am Montag, 30. Januar, findet um 17 Uhr die 8. Sitzung der VHS-Zweckverbandsversammlung im Rathaus Rheinbach, Schweigelstraße 
23, 1. Etage, großer Sitzungssaal, statt.

8. Sitzung der Zweckverbandsversammlung am 30. Januar 2017

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 

19. Dezember 2016
2. Anerkennung der Tagesordnung
3. Anhörung des Elternbeirates der Musikschule
4. Besetzung des Rechnungsprüfungsausschusses
5. Stellenplan 2017
6. Haushaltssatzung 2017
7. Anfragen, Anträge, Mitteilungen

Nicht öffentliche Sitzung
1. Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sitzung vom 

19. Dezember 2016
2. Anerkennung der Tagesordnung
3. Personalangelegenheiten
3.1 Besetzung der Stelle des/r Fachbereichsleiters/in Sprachen
4. Anfragen, Anträge, Mitteilungen

Die Landtagswahl und die Bundestagswahl stehen vor der Tür und 
Sie werden gebraucht!
Am 14. Mai findet die Landtagswahl und am 24. September die Bun-
destagswahl statt. Die Wählerinnen und Wähler sind aufgefordert, 
ihre Stimme abzugeben. Wahlen stellen eine elementare politische 
Mitbestimmung dar und sind grundlegende Bausteine unserer De-
mokratie. Aus organisatorischer Sicht stellen sie aber auch eine 
große Herausforderung dar, die nur durch Ihre tatkräftige Unter-
stützung an den jeweiligen Wahltagen bewältigt werden kann! Da-
her kann Ihre Leistung nicht hoch genug angerechnet werden.

Sollten Sie sich für den Einsatz als Wahlhelferin oder Wahlhelfer 
entscheiden, so können Sie an den jeweiligen Wahltagen in einem 
der 19 Urnenwahlvorstände oder in einem der vier Briefwahlvor-
stände in unterschiedlichen Funktionen mithelfen. Weitere Informa-
tionen erhalten Sie im Wahlamt.

Beteiligen Sie sich aktiv und melden Sie sich an!  
Vielen Dank für Ihr Engagement!

Sofern Sie flexibel sind, können Sie in jedem Stimmbezirk einge-
teilt werden. Sie haben aber auch die Möglichkeit, einen „Wunsch-
stimmbezirk“ zu nennen. Nach Möglichkeit werden Sie dann auch 
dort eingesetzt.

- Welche Voraussetzungen müssen Sie erfüllen?
 Zur Wahlhelferin und zum Wahlhelfer können alle Personen 

berufen werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und 
die Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundge-
setzes sind. Vor der Wahl nehmen Sie an einer Schulung teil. 
Hier werden Ihnen die wichtigsten Grundlagen vermittelt.

- Einsatzzeiten:
 Die Mitglieder der Urnenwahlvorstände treffen sich am Wahl-

tag um 7:30 Uhr im Wahllokal, die Briefwahlvorstände um 
13:00 Uhr in den zugewiesenen Räumlichkeiten. Ab 18:00 Uhr 
beginnt die Auszählung der Stimmen. Ihr Einsatz endet jeweils 
mit dem Auszählungsende und dem ordnungsgemäßen Verpa-
cken der Unterlagen.

- Erfrischungsgeld:
 Für Ihren Einsatz erhalten Sie ein Erfrischungsgeld gem. der 

jeweils geltenden Wahlordnung.

Sind Sie bereit für das Ehrenamt?
Flyer mit der Annahmeerklärung liegen im Rathaus, Bahnhofstraße 
22, und im Bürgerservice, Bahnhofstraße 25, aus und sind auch auf 
www.meckenheim.de zu finden.

Füllen Sie bitte die Annahmeerklärung aus und mailen, faxen oder 
schicken diese unterschrieben an das 
Wahlamt der Stadt Meckenheim, Ursula Schmitz, Bahnhofstraße 25 
in Meckenheim,
Tel: 02225/917202, Fax: 02225/91766168, 
E-Mail: ursula.schmitz@meckenheim.de. 

Ehrenamtliche Wahlhelferinnen und Wahlhelfer  
für die Landtagswahl am 14. Mai und die Bundestagswahl  

am 24. September gesucht 


